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2023/022 –  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. E 33/2 -Nahversorgung Kaserne- 

hier: 1) Aufstellungsbeschluss 

Zu 1) Aufstellungsbeschluss 

Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 30.08.2022 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in zu dem Zeitpunkt gültigen Fassung, folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für den 
Bereich Gemarkung Emmerich, Flur 33, Flurstücke 64, 105, 108, 110, 111, 112, 113 
und 114 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.  
 

 
Das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren erhält die Bezeichnung Nr. E 33/2 -
Nahversorgung Kaserne-. 
 
Der Bebauungsplanbereich ist in der nachstehenden Planskizze kenntlich gemacht.  
 

 
 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist in Ergänzung zum bereits eingerichteten 
Lebensmitteldiscounter an der Moritz-von-Nassau-Straße 1 die Ansiedlung eines 
großflächigen Lebensmittelvollsortimenters mit einer Gesamtkauffläche von 1.900 m², 
einschließlich einer Bäckerei von 30 m² und eines Cafe-Bereichs von 40 m² zuzüglich 
jeweiliger Nebenflächen. Zusätzlich sollen 119 Stellplätze errichtet werden.  
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines großflächigen 
Einzelhandelsbetriebs am beschriebenen Standort zu schaffen, sind die Aufstellung eines 
Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
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Der vorstehende Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB vom 30.08.2022 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
Emmerich am Rhein, 06.03.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
Peter Hinze  
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